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Interpretationshilfe des Bundesministeriums der Gesundheit zur örtsüblichen 
Vergütung nach § 72 Abs. 3 SGB XI 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach § 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB XI darf ein Versorgungsvertrag nur mit Pflegeein-
richtungen abgeschlossen werden, die eine in Pflegeeinrichtungen ortsübliche Arbeits-
vergütung an ihre Beschäftigten zahlen. 
 
Der FA III hat sich in seinen beiden Sitzungen in diesem Jahr mit der Frage beschäftigt, was 
unter dem Begriff der ortsüblichen Vergütung zu verstehen ist. Dazu erreichte uns im 
September 2009 eine Interpretations- und Anwendungshilfe zur Umsetzung des BMG, die ich 
nochmals beifüge (Anlage 1). 
 
Eine abschließende Bewertung der Interpretationshilfe durch die BAGüS steht noch aus. Ich 
gehe davon aus, dass sich damit der zuständige FA III in der nächsten Sitzung befassen wird. 
 
Unabhängig davon liegt mir ein Schreiben des Beauftragten des BMAS für die 
Pflegekommission vor (Anlage 2) in der gefragt worden ist, ob sich die Kostenträger der 
Sichtweise der Interpretationshilfe anschließen können. Die gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden verfasste Antwort vom 27.11.2009 (Anlage 3) füge ich zu Ihrer Kenntnis 
bei. 
 
Mit freundlichem Gruß  

gez.: 
 
Bernd Finke          Anlagen 
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